
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/1/17 91/17/0100
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1992

Index

L34005 Abgabenordnung Salzburg

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BAO §92 Abs1;

LAO Slbg 1963 §66 Abs1;

Rechtssatz

Die bloße Au;orderung an den Abgabep<ichtigen eine auf Grund bescheidmäßigen Leistungsgebotes bereits

geschuldete Leistung zu zahlen, hat keinen normativen Charakter.

Schlagworte

Bescheidbegriff Mangelnder Bescheidcharakter Bescheidcharakter Bescheidbegriff
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